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Kriterium REIMER(1987) HAHN (1987)
(GOEPERT,REIMER& PARTNER) (BUNDESGESUNDHEITSAMT)

Temperatur im Drehrohr 950-1050° C bis 1500°C

Aufenthalt im Drehrohr "ausreichende"Zeit mindestens 1 Stunde in Flüssiger Schlackenphase

Zustand der Schlacke fest, nicht geschmolzen flüssig

Temperaturin der Nachver- Min. 1200°C Min. 1300°C
brennung

Aufenthaltszeit 1 sec. 2 sec

Rauchgaswäsche "Quasitrocken"3oder mehrstufige Naßwäschemit 2-stufige Naßwäschemit Schwermetallentfernung
Abwassereindampfung:-Deponierungdes Rück- aus den anfallenden Rückständen, ggf. Verwertung
standes der Schwermetall-Salze

Filterstäube/Flugstäube
Deponierung

Vermeidungdurch Rückführung in den Brennraum
gg1.nach saurer Wäsche4

Entstickung zunächst nicht ja

Emissionen Einhaltungder TA-LuftGrenzwerteoder Unter- Unterschreitungder TA-Luftgrenzwerteum das 3 bis
schreitung 30-fache

Schlackenqualität auslaugfähigeSchwermetalleund chlorierte nicht auslaugbar
Kohlenwasserstoffevorhanden

Verbleibder Schlacken Hausmülldeponieoder Baustoff Baustoff

"Philosophie" Geldverdienenunter weitgehender Einhaltungder Thermische Behandlung ist die Vorbehandlung zur
Gesetze Lagerung; damit ist die Qualität der Schlacke zen-

trales Kriterium.

Diese Aufstellung macht deutlich, daß eine breite
Palette toxischer Stoffe in den Abgasen von Sonder­
müllverbrennungsanlagen vorkommen kann. Von der
Toxizität her dürften diese zwar zumindest das »Seve­
so-Dioxine nicht erreichen; zieht man für eine Bewer­
tung der Relevanz einzelner Stoffe aber das Produkt
aus emittierter Menge und Toxizität heran, so ist es
durchaus möglich, daß einzelne Stoffe die Bedeutung
der Dioxine noch übertreffen.

.) cancerogene Verbindung

Es würde zu weit führen, an dieser Stellealle Kriterien
eingehend zu diskutieren. Um aber einen überblick
über die besonders kritischen Aspekte der Sonder­
müllverbrennung von der konkreten technischen Seite
her zu geben, soll hier auszugsweise eine Broschüre
der IG METALL und des ÖKOINSTITUTES
DARMSTADT dokumentiert werden. Die Punkte
2.1. und 2.2. wurden stark gekürzt und verändert.

Risiken der Sondermüllverbrennung

Jede Anlage zur Behandlung von Sondermüll beinhal­
tet Risiken, da hierbei zwangsläufig mit hochtoxischen
Stoffen, eben den Sonderabfällen, umgegangen wird.

1. Vorgänge bei der Verbrennung
Der Verbrennungsvorgang ist chemisch betrachtet ei­
ne Oxidation, deren Ziel es ist, das Brenngut möglichst
völlig in Kohlendioxid und Wasser umzuwandeln.
Sind in den verbrannten Abfällen Chlor, Fluor, Stick­
stoff oder Schwefel enthalten, so entstehen bei voll­
ständiger Verbrennung neben Wasser und Kohlendio­
xid auch Fluorwasserstoff, Chlorwasserstoff, Stickoxi­
de und Schwefeldioxid. Neuere Untersuchungen bele­
gen, daß neben den oben genannten Hauptreaktionen
in den einzelnen Temperaturbereichen eine große An­
zahl weiterer Reaktionswege möglich sind. Art und
Menge der möglichen Reaktionen ist außerordentlich
vielfältig; dabei können sehr beständige Verbindun­
gen entstehen ...

Die folgende Liste stammt aus einer amerikani­
schen Untersuchung, in der die Reingase aus den
Schornsteinen von 8 Sondermüllverbrennungsanla­
gen auf organische Verbindungen untersucht wurden,
In der Studie wird geschätzt, daß lediglich 20% der
oganischen Verbindungen in den Abgasen dieser 8
Anlagen identifiziert werden konnten.

Verbindung
Benzol"
Chloroform •
Bromdichlorrnethan
Dibromchlorrnethan
Bromoform
Naphtalin
Chlorbenzol
Tetrachlorethylen *
1,1,1-Trichlorethylen
Methylenchlorid
o-Nitrophenol
Phenol
Toluol
Bromchlormethan
Kohlenstoffdisulfid
Methylenbromid
2,4,6- Trichlorphenol
Brommethan
Chlormethan
Pyren
Fluoranthren
Dichlorbenzol
Trichlorbenzol
Hexachlorbenzol *
Methylethylketon
Diethyphthalat
o-Chlorphenol
Pentachlorphenol
2,4-Dimethylphenol

Zahl der Anlagen
6
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Konzentrations­
bereich (lLg/mJ

)

12 - 670
1 - 1330
3 32
1 12
0.2 24
5 - 100
1 10
0.1 - 2.5
0.1 - 1.5
2 27

25 50
4 22
2 75

14
32
18

110
1
3
1
1

2 4
7
7
3
7

2 22
6

21

S Bei der Quasitrockenen Rauchgaswäsche wird eine Kalklösung in den
Rauchgasstrom eingedüst, das Wasser verdampft, übrig bleibt ein schad­
stoffhaitiger Salzstaub. Die Reinigungsleistung ist erheblich schlechter als
bei Nasser Wäsche und die entstehenden Stäube sind stark wasserlöslich.

4 Die Flugaschen/Filterstäube werden mit dem Waschwasser aus der
Rauchgaswäsche (Salzsäure) ausgewaschen. Toxische Metalle wie Cad­
mium oder Blei gehen in die lösung und können als Metallsalzkonzentrat
verwertet oder deponiert werden.



2. Emissionen aus Reststoffströmen der Verbren­
nungsanlage
Eine nach dem Stand der Technik konzipierte Sonder­
müllverbrennungsanlage entläßt folgende Reststoff­
ströme in die Umwelt:
- Schlacke (etwa 200 kg bis 300 kg je Tonne Abfall,

d. Verf.)
- Abwasser aus der Entschlackung (Abkühlung der

Schlacke mit Wasser)
- Flugaschen und Filterstäube aus der Abgasreini­

gung (etwa 70 kg/ t, d. Verf.)
- Rückstände aus dem Eindicken von Schlamm und

Eindampfen von Abwasser in der Abgasreinigung
(rund 80 kg/t, d, Verf.)

- Abgas nach der Rauchgasreinigung (Reingas ) (et­
wa 10.000 mit Durchsatz, d. Verf.) und der darin
enthaltene Staub bzw. gasförmige Stoffe (rund 3 kg
Staub/ t Durchsatz bei Einhaltung der gesetzlichen
Grenzwerte, d, Verf.),

Die Mengenverhältnisse sind vom Anlagentyp abhän­
gig (die angegebenen Zahlen sind nur als Größenord­
nungen zu verstehen, d. Verf.).

2.1.Feste Reststoffe
Aus den Schlacken und insbesondere aus den Fluga­
schen, Filterstäuben und den Rückständen aus der
Rauchgaswäsche können die enthaltenen Schadstoffe
(Metalle und toxische organische Verbindungen) aus­
gewaschen werden und so in die Umwelt gelangen.

Austrag von Verbrennungsschlacke bei der AVG (Foto: Scholz)

2.2. Emissionen aus dem Schornstein
Abgesehen von den Restgehalten an sauren Gasen im
Reingas (Salzsäure, Stickoxide, Schwefeldioxid und
flußsäure) werden erhebliche Mengen an gasförmi­
gen oder staubgebundenen toxischen Metallverbin­
dungen oder organischen Verbindungen emittiert
(s.o. und vgl. Kap. 7.2.).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß zu­
sätzlich zur Dioxin- Emission höchstwahrscheinlich
sowohl das Brenngut, also der Sondermüll (vor allem
die chlororganischen Verbindungen), als auch die spe­
zifischen Verbrennungsbedingungen, wie schlechter
Heizwert mit niedrigen Verbrennungstemperaturen
und der Gefahr der Bildung von Schwelzonen, eine
entscheidende Rolle spielen.

Bislang existieren keine Untersuchungen, welcher
Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen be­
trieblichen und baulichen Faktoren einer SVAund der
Entstehung von PCDD und PCDF besteht. Es ist ge­
genwärtig sehr zu bezweifeln, ob es überhaupt Mög­
lichkeiten gibt, das Entstehen von Dioxinen und Fura­
nen bei der Müllverbrennung vollständig zu vermei­
den.

3. Diffuse Emissionen
Neben den bei der Sondermüllverbrennung unmittel­
bar entstehenden Schadstoffemissionen, gibt es noch
weitere Gefahrenpotentiale. An erster Stelle seien die
sog. »diffusen Emissionene genannt.

Diffuse Emissionen sind solche, die nicht aus einer
punktförmigen Quelle (wie z.B. Schornstein) austre­
ten, sondern großflächig ausströmen.
Als Quellen für solche Emissionen kommen in Frage:
• Faßlager
Hier können z.B. durch nicht dicht geschlossene Fäs-
ser Emissionen direkt an die Umgebungsluft abgege­
ben werden

• Tanks
Auch Tanks können beim Füllen und Entleeren sowie

J
durch Atmungsverluste Schadstoffe enwickeln

• Bunker
Bunker geben zwangsläufig Schadstoffe ab, da sie in
direktem Kontakt mit der Atmosphäre stehen. Beson­
ders leichtflüchtige Stoffe (z.B. Kohlenwasserstoffe)
entweichen ungehindert. Bei festen Abfällen kann es
zu Staubentwicklungen kommen.

Ein geringer Teil der kontaminierten Luft wird dem
Verbrennungsvorgang zugeführt, der größte Teil geht
jedoch ungehindert in die Atmosphäre.

Mit dem offenen Bunker soll ja gerade das Vermi­
schen von leichtflüchtigen und explosiblen Gasen mit
der atmosphärischen Luft erreicht werden. Trotzdem
sind die Bunker sehr störanfällig. Es kommt immer
wieder zu Bunkerbränden und Explosionen, die Bela­
stung für die Umgebung darstellen (siehe dazu Punkt
4).



• Pumpen
Pumpen (Flansche, Anschlüsse, Absperrarmaturen,
usw.) können Quellen diffuser Emission sein
• Transportieren und Verladen
Hierbei können staub- und dampfförmige Emissionen
entweichen.

4.Wassergefährdende Stoffe
Ein weiteres Gefahrenpotential ist die Kontaminie­
rung des Wassers.

Zwei Bereiche sind für die Gefahr der Wasserver­
unreinigung bedeutsam:
4.1. Die tlüssigen Rückstände aus der Rauchgaswä­
sche sind u.U. stark sauer und sind mit den dem
Rauchgas entzogenen Stoffen verunreinigt. Diese
Waschwässer sind, insbesondere beim Einsatz von
NaOH zur Abscheidung von Schwefeldioxid aus dem
Rauchgas, mit hohen Schwermetallgehalten belastet.

Ein Teil des Wassers kann dem Waschkreislauf
wieder zugeführt werden oder wird nach einer Vorbe­
handlung ins öffentliche' Kanalnetz eingeleitet. Zur
Entfernung der Schwermetalle kann der technisch
aufwendige Weg über einen Ionenaustauscher ge­
wählt werden.
4.2. Es müssen die Dachflächenregenwässer,die Re­
genwässer aus teil- oder unüberdachten Anlagenbe­
reichen, die Abschlämmwässer und solche aus der
Aufbereitung der Dampfkesselanlage, Wasch-, Be­
triebsabwässer und Löschwässer entsorgt werden.
Das Regenwasser der angrenzenden Flächen kann
durch toxische Stäube kontaminiert werden und somit
das Grundwasser vergiften, wenn es nicht erfaßt wird.
Durch Abfüllen und Lagern giftiger Substanzen kön­
nen wasserlösliche Stoffe austreten und mit Regen­
wasser reagieren.

Der Müllbunker reicht einige Meter in die Erde
hinein. Sollten Risse im Beton entstehen, so bleibt dies
sehr wahrscheinlich unerkannt und wird erst dann be­
merkt, wenn sich Schäden, z.B. im Grundwasser, zei- '
gen.

5. Verkehr und Landschaft
Eine derartige Anlage dient generell-nicht zur Ver­
schönerung der Landschaft. Es wird ein Flächenbe­
darf von ca. 200x200 Meter gerechnet, eine Gebäude­
höhe bis zu 30 Meter und eine Schomsteinhöhe bis zu
120 Meter. Zudem bringt eine SVA ein hohes Ver­
kehrsaufkommen mit sich: das bedeutet eine Lärmbe­
lästigung für die Anlieger linnen. Neben den zusätz­
lichrn Schadstoffen der Transportfahrzeuge ist die
Gefährdung von Menschen und Natur durch den
Transport hochtoxischer Stoffe zur Anlage hin und
der Abtransport ebenfalls hochtoxischer Reststoffe
zur Endlagerung gegeben.

6. Störfälle
Die bisher beschriebenen Risiken ergben sich aus dem
störungsfreien Betrieb der Anlage. Es müssen bei je­
der technischen Anlage aber auch Störfälle einkalku­
liert werden.

Vorhalte- und Mischbunker sind besonders störan­
fällig wegen der Brand- und Explosionsgefahr. Ursa­
che für die relativ häufige Entstehung solcher Bunker­
brände ist, »daß im Bunker leicht enttlammbare Ab-

fälle vorhanden sind oder aber Abfälle leicht tlüchtige
Bestandteile enthalten, die eine explosive Atmosphä­
re über dem Abfall bilden können. Auslöser für solche
Brände und Explosionen können beispielsweise reak­
tive bzw. miteinander unverträgliche Abfälle sein;
auch Funkenbildung durch Metallteile in den Abfäl­
Ierrist möglich ...Es zeigt sich jedoch immer wieder,
daß entgegen weitverbreiteter Meinung ein offener
Bunker hier keine durchgreifende Abhilfe schafft.
Auf Grund der immer vorhandenen leicht brennbaren
bzw. enttlammbaren Stoffe kommt es durch die ver­
schiedensten Auslöser immerwieder zu Bränden und
teilweise sogar zu Explosionen; so wurden beispiels­
weise in der SVA Biebesheim im Jahr 1985 sechs
Brände im Feststoftbunker und 1986 ein Brand im
Feststoffbunker und einer im Bunker für pastöse Ab­
fälle gezählt; letzeres führte zum Stillstand der Anlage
für mehrere Wochen. Es muß daher auf Grund des
Störfallrisikos dringend dazugeraten werden, Alter­
nativen 'zu einem offenen Bunker zu finden.«
(E.Mink, 1987)

Fazit

a) Die Menge der bei der Sondermüllverbrennung neu
erzeugten festen Reststoffe liegt Ld.R. deutlich über
30°/0der eingesetzten Abfall-Menge.
b) Die unspezifischen Mischungen von Abfällen füh­
ren sowohl zu toxischen Emissionen als auch zu Stör­
fallrisiken. Durch beides werden auch insbesondere
die Beschäftigten in solchen Anlagen erheblich ge­
fährdet.
c) Auch bei Einhaltung der TA-Luft Grenzwerte be­
steht ein kaum abschätzbares Risiko durch die Emis­
sion einer Vielzahl toxischer Substanzen.
d) Technologisch ist der Drehrohrofen die Kapitula­
tion des Ingenieurs, des Wissenschaftlers vor der
Komplexität von Abfallzusammensetzungen und ih­
ren schwer kalkulierbaren Reaktionen. Er ist Aus­
druck nicht zuendegedachter chemischer Synthese­
prozesse in der Industrie, der große Brenner für Rest­
stoffe aller Art und aller Zusamensetzungen. Kein
Hersteller chemischer Produkte könnte es sich leisten,
so unspezifische Reaktionsbedingungen wie in einem
Drehrohrofen zu wählen, die Produktqualität wäre
nicht zufriedenstellend. An die Qualität von Abgasen
und Schlacken werden nach alter Abfallbeseitigungs­
tradition nicht so hohe Anforderungen gestellt.

Von der allgemeinen Problematik der Abfallver­
brennung sei nun das Augenmerk auf die speziellen
Hamburger Planungen für eine neue Sondermüllver­
brennung gerichtet.
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7.2. DesSenatesliebstesKtnd:die
"HTVA"
Die »Entsorgungsanlage für hochtoxische Stoffes, in­
zwischenin Hamburg besser unter» Hochtemperatur­
verbrennungsanlage« oder kurz HTVA bekannt, be­
findet sich derzeit in der Ausschreibungsphase, d.h,
sowohl die Suche nach dem technischen Konzept, als
auch die Standortsuche ist abgeschlossen, es werden
Anbieterfirmen für die vorgesehenen Abfallbehand­
lungsanlagen gesucht.

Planung und Bau der HTV A werden durch die
CONSULELEKTRA koordiniert, eine von der
HEW zu diesem Zweck gegründete Planungsgesell­
schaft. Die CONSULELEKTRA vergibt die jeweili­
gen Aufträge an Gutachter, Planungsbüros und Anla­
genanbieter. Sie hat darüberhinaus eine Arbeitsge­
meinschaft eingerichtet, in der u.a. die zuständigen
Stellen der Hamburger Behörden, die ABF ALL­
VERWERTUNGSGESELLSCHAFT (AVG) als
Betreiberin der Sonderabfallverbrennungsanlage
Borsigstraße, sowie die Betreibergesellschaft der
MVA-Stapelfeld und der Deponie Rondeshagen ver­
treten sind.

Bunker der AVG(Foto: Scholz)

Verflechtungen

Mit den Planungsaufgaben für die Anlage zur »Ent­
sorgung hochtoxischer Stoffes wurden die Ingenieur­
büros GOEPFERT, REIMER & PARTNER/Ham­
burg und FICHTNERIStuttgart beauftragt.Beide
Büros haben sich zu einer Planungsgemeinschaft zu­
sammengeschlossen, die verantwortlich ist für

die Auswahl der technischen Konzeption
.- die Ermittlung der erforderlichen Kapazität
- die Standortauswahl
- die Anfertigung der Ausschreibungsunterlagen"
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6 Aufträge,diedie Stadtzuvergebenhat,müssenöffentlichausgeschrieben
werden, die Interessentengeben ihr Angebot ab.



AuswahlderTechnologie

In die differenzierte Technologie-Bewertung wurden
nur noch die mit + gekennzeichneten Verfahren ein­
bezogen, alle anderen wurden bereits vor einer genau­
eren Analyse aussortiert, dabisher nur Anlagen imPi­
lot- oder Labormaßstab existieren oder die Anlagen
für die vorgesehene Abfallpalette offensichtlich nicht
geeignet waren.
Die Technologiebewertung wurde nach folgenden,
unterschiedlich gewichteten Kriterien vorgenommen:

2) Umweltverträglichkeit max. 75 Punkte
- Aufwand für Emissionsminderung (30 P)
- Aufwand für Restproduktentsorg. (30 P)
- neg. Auswirkungen bei Betriebsstörungen (15 P)

3) Stand der Technik max. 100 Punkte
- Anzahl der Betriebsgenehm. (50 P)
- Entwicklungsstand (25 P)
- Betriebserfahrungen (25 P)

4) UniverseHe EinsatzmQglichkeiten max. 15 Punkte
5) Betriebsbedingungen max. 40 Punkte

_1 Vorbehandlung nicht erforderlich (20 P)
_2 Automatisierung möglich (10 P)
_3 sichere Betriebsführung (10 P).

6) Wirtschaftlichkeit max. 10 Punkte

Die Auswahl der geeigneten technischen Konzeption für die -Anla­
ge zur Entsorgung hochtoxischer Abfälle/problematischer Son­
derabfälle« wurde von GOEPFERT/FICHTNER nach einer mit der
Umweltbehörde abgestimmten Kriterienlisten vorgenommen. Zur
Diskussion standen u.a. folgende Verfahren:
1. Thermische Verfahren
- Verbrennung in geschmolzenem Glas" (Anbieter: PENBER­

THY, WESTINGHOUSE)
+ Verbrennung in geschmolzenem Salz" (Anbieter: ROCKWELL

INTERNATIONAL CORP.)
+ Plasma"Waste-Verfahren* (Anbieter: WESTINGHOUSE, SKF)
+ Wirbelschichtenfeuerung* (Anbieter: PCC, OGDEN ENVIRON­

MENTAL SERVICES)
- Elektroreaktor* (Anbieter: J.M. HUBER CO., THAGARD RESE-

ARCH CO.)
+ Drehrohrtechnologie* (Anbieter: s.o.)
+ Hochturbulenzreaktor* (Anbieter: MAURER & SÖHNE)
+ Infrarot-Durchlaufofen" (Anbieter: SHIRCO, HAZTECH, OE-

KONTA)
- chemisch thermische Zersetzung (Anbieter: NUKEM).

2. Weitere chemisch-physikalische Verfahren
- Perchlorierung* (AnbieterNerwender: HOECHST, DIAMOND

SHAMROCK, CWH)
- Dechlorierung* (Anbieter: ACUREX, PPM, SUN OHIO)
- Oxidationsverfahren* (Anbieter: .IT ENVIRONSCIENCE/USA,

VERTOX CORP.fUSA)
- Foto" und Radiolyse* (Anbieter: IT ENVIRONSCIENCE/USA,

ATLANTIX RESEARCH CORP.fUSA)
- Extraktionsverfahren* (Anbieter: IT CORPORATION/USA,

CRITICAL FLUID SYSTEM/USA)

3. Biologische Verfahren
- biologischer Abbau von PCB's und PCDD's"
- physikalisch-mikrobiologische Bodenregeneration* (Anbieter:

HERBST UMWELTTECHNIK BERlIN, SHELL)
(BüDrs. 13170, 1987).

max. 100 Punkte1) Schadstoff-Zerstörung
Zerstörung (60 Punkte),

- Vermeidung der Neubildung (40 P)

- die Anfertigung der Planfeststellungsunterlagen 7

die konkrete Bauplanung.
Beide Ingenieurbüros sind im Abfallgeschäft keine

unbeschriebenen Blätter. Zum besseren Verständnis
der folgenden Abschnitte sollen die wichtigsten Ei­
geninteressen der Planungsgemeinschaft skizziert
werden. Inwieweit diese die »unabhängige Planungs­
tätigkette beeinflußt haben, entzieht sich unserer
Kenntnis ...

Die Fa. FICHTNER-BERATENDE INGE­
NIEURE GmbH&Co ist planerisch und gutachterlieh
im AKW -Geschäft tätig. Insbesondere gehört
FICHTNER gemeinsam mit der BBC, der KWU und
NUKEM dem Beraterkreis des KERNFOR­
SCHUNGSZENTRUMS JÜLICH an. Darüber hin­
aus ist FICHlNER vielbeschäftigter Auftragnehmer
der BBC (»Thorium-Hochtemperaturreaktor« in
Hamm- Uentropp). Alle genannten Firmen treten auf
dem Abfallmarkt auch als Anbieter von Sondermüll­
verbrennungsanlagen auf. Die BBC und die DEUT­
scas BABCOCK, Tochter des ebenfalls im AKW­
Geschäft tätigen US-Konzems BABCOCK & WIL­
COX COMP ANY, .vertreiben Drehrohröfen. Die
DEUTSCHE BABCOCK hat in Zusammenarbeit
mit dem KERNFORSCHUNGSZENTRUM
KARLSRUHE darüberhinaus das sog. 3-R-Verfah­
ren entwickelt, ein neues Verfahren zur Rauchgasrei­
nigung bei Müllverbrennungsanlagen. 8 Das KERN­
FORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE rech­
net mit einer großtechnischen Einsetzbarkeit des 3-R­
Verfahrens ab 1989 (Arendt, 1987). Und letztendlich
fehlen auch die AKW -Betreiber nicht im Abfallge­
schäft: Die PREUSSAG wirbt im Januar 1988 mit
ganzseitigen Anzeigen für ihre Drehrohröfen (Der
Spiegel, 1/88).

Die Fa. GOEPFERT, REIMER & PARTNER ist
bundesweit und im Ausland mit der Planung von Ab­
fallverbrennungsanlagen und/oder entsprechenden
Rauchgasreinigungsanlagen beschäftigt. Darüberhin­
aus ist Dr. REIMER Mitgesellschafter in der neu ge­
gründeten Betreibergesellschaft für eine Sonderab­
fallverbrennungsanlage in Brunsbüttel.

Insgesamt ist also in Hamburg die Technikauswahl
und Kapazitätsplanung und Standortauswahl Inge­
nieurbüros übertragen worden, welche
- aufs engste mit Technik- Anbietem verflochten

sind,
- selbst alsBetreiber einer potentiellen Konkurrenz­

anlage auftreten (Sonderabfallverbrennung in
Brunsbüttel),

- im Abfallsektor selbst Anbieter für die Planung
von Verbrebnungsanlagen sind.

Die im Folgenden dokumentierten und bewerteten
bisherigen Arbeiten der Planungsgemeinschaft sollten
auch immer unter dem Blickwinkel der aufgezeigten
Interessenverflechtung gesehen werden.

7 Antragsunterlagen für das formelle Zulassungsverfahren nach Abfallge­
setz.
e ,,3R"= Rauchgasreinigung mit Rückstandsbehandlung: Rückführung der
Stäube in den Brennraum, Abtrennung der Schwermetalle aus Staub und
Waschwasser.

max. 340 Punkte
(nach GOEPFERT IFICHTNER, 4.1987; Entsorgungsanlage für
hochtoxische Stoffe, unveröffentlicht).



Als Resultat ergab sich eine Verfahrenskombination
aus Hochturbulenzreaktor für flüssige, besonders to­
xische Abfälle und Drehrohrofen für feste, pastöse
und flüssige Abfälle (Skirke, 1987).

Anhang der folgenden Übersicht kann abgelesen
werden, aufgrund welcher Kriterien gerade diese Ver­
fahrenskombination für die weiteren Planungen aus­
gewählt wurde. Zu diesem Zweck sind die Ergebnisse
der vier bestbewerteten Verfahren einander gegen­
übergestellt.
(nach: GOEPFERT/FICHTNER, 4.87; Entsor­
gungsanlage für hochtoxische Stoffe, unveröffent­
licht).

Der »Stand der Technik«, insbesondere die Zahl
der bestehenden Betriebsgenehmigungen und die uni­
verselle Einsatzmöglichkeit der Technik sind zusam­
men so stark gewichtet, daß sie alle anderen Unter­
schiede überkompensieren. Besonders im guten Ab­
schneiden der Drehrohrofen- Technologie drückt sich
die starke Betonung konventioneller Technologie aus.
Die Umweltverträglichkeit schlägt demgegenüber
nicht so stark zu Buche.

Aus dem ursprünglichen Katalog der zu untersu­
chenden Technologien sind also im ersten Schritt nach
dem Kriterium »Stand der Technik« alle nicht thermi­
schen Verfahren aussortiert worden. Aus den übrig­
bleibenden thermischen Verfahren sind, wiederum
unter starker Betonung des Kriteriums »Stand der
Technik«, der Drehrohrofen und der Hochturbulenz­
reaktor als Verfahrenslinien ausgewählt worden.

Techn ische "DetaUs"
Aufder Basis der Entscheidung zur »Hoehtempe ..

raturverbrennung« läuft derzeit die Ausschreibung
des Projektes (BüDrs. 13/70). Dabei sind den poten­
tiellen Anbietem folgende Elemente und Konstruk­
tionsmerkmale durch die Planungsgemeinschaft
GOEPFERT/FICHTNER vorgegeben (nach: Tech­
nisches Anforderungsprofil, 1987):

a) Vorbehandlung von bestimmten Teilmengen der
angelieferten Abfälle:
Unter Vorbehandlung sind sowohl chemisch/biologi­
sche Verfahren als auch die bloße Zerkleinerung oder
Homogenisierung von Abfällen zu verstehen.
Maximaler Durchsatz: 2 mal 2 t/h im Ein-Schichtbe­
trieb (2200 h/a) =9:4400t/a

b) Hauptverbrennungslinie im Drehrohrofen ggf.mit
Nachverbrennung:

Technik Kriterium Ges.

1 2 3 4/51 52/3 6

feste Verbrennungin
flüssige schmolzenemGlas 72 60 35 20 10 10 207

pastöse Drehrohrofen 80 33 100 35 16 9 273
Abfälle

flüssige Hochturbulenzreaktor 72 54 75 12 14 1 227

Abfälle PlasmaWasteVerfahr. 100 60 35 8 12 1 216

Die Funktionsweise eines Drehrohrofens wird auf Sei­
te 64 näher erläutert.
Maximaler Durchsatz: 3 t/h im Drei-Schichtbetrieb
(6500 h/a) =9:19500t/a.

c) Nebenverbrennungslinie im Hochturbulenzreaktor
nur für flüssige Abfälle:
Der Hochturbulenzreaktor ist eine Anlage zur Ver­
brennung flüssiger Abfälle (z.B. Sickeröle, chlorierte
Kohlenwasserstoffe etc.). »Hochturbulenz« heißt in
diesem Zusammenhang, daß die Brennerdüsen und
die Geometrie des Feuerraumes so gestaltet sind, daß
durch gute Verwirbelung eine »ausreichende« Tempe­
ratur und Aufenthaltszeit der zuverbrennenden Stoffe
erreicht wird. Evtl. soll die Nebenverbrennungslinie
mit einer Rückgewinnung von Salzsäure versehen
werden.
Maximaler Durchsatz: 0,5 t/h im Ein-Schichtbetrieb
(2200 h/a) ~1100 t/a,

d) Abhitzekessel/Dampferzeuger:
Der Wärmeinhalt der heißen Rauchgase wird zur Er­
zeugung von Prozeßdampf oder Strom verwendet.

e) Abgasreinigung mit Entstickung:
Nach Verlassen des Verbrennungsraumes werden die
Rauchgase zunächst im einem Filter entstaubt (Fluga­
schen, Flugstaub ), die sauren Gase wie S02' NO x '

Salzsäure und flußsäure durchlaufen eine nasse
Rauchgaswäsche mit anschließender Tröpfchen- Ab­
scheidung, und die Stickoxide (NO x) werden in einer
letzten Stufe katalytisch reduziert. In der Tabelle sind
die für die »HTVA« angestrebten Abluftwerte denen
anderer Anlagen und den Grenzwerten der TA-Luft
gegenübergestellt.

Aus den angestrebten Abluftwerten würden sich bei

9 LautTA-Luft86 isteineNachverbrennungderGaseausdemDrehrohrofen
vorzunehmen,wenndieEinhaltungderGrenzwerteandersnichtmöglichist.
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Geplanter Abluftstandard "HTVA" Anforderungen Sondermüllverbren- Emittierter Stoff
in mg/m 3 TA-lUFT 86 nungsanlage

in mg/m 3 Biebesheim (HIM)
in mg/m 3

15 50 9 HCl (Salzsäure) mg/m 3

1 2 0,6 HF (Flußsäure)

30 100 46 S02 (Schwefeldioxid)

( 200 500 74 NOx (Stickoxide)

10 30 9 Staub

( 0,1 0,2 0,1 Schwermetalle I (Quecksilber, Cadmium u.a.

(0,5 1 ( 0,2 Schwermetalle H(Arsen, Nickel u.a.)

<2 5 2 Schwermetalle 11I(Blei, Chrom u.a.)

( 20 20 ( 1 C (Unverbrannte Kohlenstoffverbindungen insge-
samt)

(0,05 MInimierung ? Dioxine/Furane

(Ökoinstitut Darmstadt,1986)

einem Durchsatz von 3 t/h und einer angenommenen
Rauchgasmenge von etwa 30.000 m3/h lO folgende
stündlichen Massenströme ergeben. Die zu erwarten­
den Massenströme sind den sog. Bagatellgrenzen der
»Technischen Anleitung Luft« (TA-Luft) gegenüber­
gestellt. Bei ihrer Unterschreitung darf eine Anlage
genehmigt und betrieben werden, ohne daß am Ort
die schon vorhandene Vorbelastung derLuft und die
entsprechende Zusatzbelastung durch die neue Anla­
ge ermittelt wird (TA-Luft 1986, 2.6.1.1.).

Auf dieser Grundlage sind auch die ursprünglich in
der HTVA-Planung vorgesehenen Vorbelastungsmes­
sungen aus der Planung weitgehend gestrichen wor­
den (vgl. Skirke, 1987).

Massenströme "HTVA" Bagatellgrenzen TA-Luft I
HCI 0,45 kg/h 20 kg/h

HF 0,03 kg/h 1 kg/h

SMkl.l 0,003 kg/h 0,5 kg/h

Nox 6,0 kg/h 40 kg/h

C 0,6 kg/h -

SM kl. I = SChwermetalleI

f) Reststoffnachbehandlung:
Für die Reststoff-Nachbehandlung ist bisher kein
Konzept fixiert, sondern es sind lediglich einige Ver­
fahrens-Möglichkeiten in der Ausschreibung benannt
worden, z.B.
- Schlackenaufbereitung
- Hitzebehandlung der Flugstäube zur Zerstörung

anhaftender Dioxine/Furane
- Saure Auswaschung der Flugaschen zur Entfer­

nung der anhaftenden Metalle
- Abwasseraufbereitung für die Abwässer aus der

Rauchgaswäsche und Filterstaubauslaugung
- Abwassereindampfer.
Für keine der auftretenden Reststoffe (Schlacken, Flu­
gaschen, Rauchgaswäsche-Rückstände bzw. Filter­
schlämme aus der Abwasserbehandlung) sind bisher
Qualitätsziele vorgegeben.

'0 Kalkulationswertaufgrundder DatenandererAnlagen.

Bewertung der Tedmologie

Die technische Anlagenkonzeption, für die im Rah­
men der laufenden Ausschreibung Anbieterfirmen
gesucht werden, hat nach unserer Einschätzung fol­
gende Schwächen:

1. Die Hauptverbrennungslinie ist weder »Spitzen­
technologiee noch» hoher technischer Standards son­
dem lediglich konventionelle erprobte Technik.

Die starke Gewichtung des Kriteriums »Stand der
Technik« und »Universalitäte dürfte ganz im Interese
der großen Hersteller von Drehrohrofen-Anlagen lie­
gen. Schließlich ist die Fertigung von Serien profitab­
ler als die Herstellung von Spezialbehandlungsanla­
gen in kleinerer Stückzahl und außerdem gilt die
HTVA in Hamburg als High Tech-Projekt des Abfall­
geschäftes. Denn das »HTVA-Projekt« segelt unter
der BMFT-geförderten Überschrift: »Neue Verfahren
und Methoden zur Sanierung von Altlasten«, so der
Titel des offiziellen Forschungs- und Entwicklungs­
vorhabens. Da dürfte die Entscheidung für den Dreh­
rohrofen schon aus Imagegründen für die Drehrohr­
ofen- Anbieter wichtig gewesen sein.

2, Die relative Gewichtung der einzelnen Kriterien bei
der Technologie-Auswahl ist methodisch nicht be­
gründet. D.h., die tatsächlichen Gründe für die Tech­
nologie- Entscheidung bleiben hinter einer .scheinbar
mathematisch/ objektivierten Berechnung verborgen.



3.Die angepeilten Emissionswerte liegen zwar unter­
halb der TA-Luft-Grenzwerte, entsprechen aber nicht
bei allen Schadstoffen dem derzeit technisch erreich­
baren Reinigungsgrad. Dies gilt insbesondere für die
Emissionen an unverbrannten organischen Kohlen-
stoffverbindungen. .

4.Der Verzicht aufVorbelastungsmessungen ist, wenn
auch formal möglicherweise berechtigt, aus toxikolo­
gischen Gründen nicht zu rechtfertigen. Gerade der
Osten Hamburgs, voraussichtlicher Standort der
»HTVA«(Borsigstr.), ist hoch belastet (z.B, mit Blei
und Arsen). Jede zusätzliche Emission führt zu einer
stärkeren Gesundheits- und Umweltbelastung. Die
Bagatellgrenzen der TA-Luft sind in keiner Weise toxi­
kologisch begründet, d.h. sie können gar kein Krite­
rium sein, aus dem zu schließen wäre, daß die Ermitt­
lung der zusätzlichen Belastung durch die HTVA un­
nötig wäre. Darüberhinaus 'schwanken die Emissionen
einer Anlage, die die unterschiedlichsten vermischten
Abfälle verbrennt, so stark, daß die Einhaltung der
sog. »Bagatell-Grenzene in jeder Betriebsstunde so­
wieso nicht garantiert ist.

Ein wichtiger Grund für den Hamburger Senat,
Vorbelastungsmessungen zu vermeiden, dürfte die
Befürchtung sein, gerade in der Klasse der toxischen
organischen Verbindungen (vgl. 7.1.) so hohe Vorbe­
lastungswerte in der Hamburger Luft zu finden, daß
politische Schwierigkeiten auftreten könnten.

5.Die Verglasung der Schlacken,und Filterstäube (Er­
hitzung der Schlacken ggf. zusammen mit den aus der
Abluftreinigung rückgeführten Filterstäuben bis in
den flüssigen Zustand und anschließende Erstarrung
zuglasartigem Material, das kaum noch auswaschbar
ist) ist nicht verbindlich vorgesehen. Die Überführung
in den glasartigen Zustand gilt derzeit als umweltver­
trägliebste Form der Verbrennungsschlacken (vgl.
7.1.).

6.Für die Reststoff-Behandlung, den Verbleib der be­
handelten Reststoffe (Flugaschen, Schlacken, Rauch­
gasreinigungsrückstände, Abwasserreinigungs­
schlämme ) liegt bisher kein Konzept mit konkreten
Zielbeschreibungen vor. Eine Beschreibung der ge­
wünschten Reststoff- Mengen und Qualitäten ist im
Anlagenkonzept bisher nicht enthalten.

7. Die Öffentlichkeit wird nicht an der Planung und
Auswahl der Anlagenkonzeption beteiligt. Die HTVA
wird in ihren wesentlichen Elementen bereits festge­
legt, bevor überhaupt eine öffentliche Diskussien vor­
gesehen ist.

Nach dem Zeitplan von GOEPFERT/FICHT­
:NER sollte bereits im Dezember 87 der Konstruk­
tionsauftrag für die Anlage vergeben werden (U. Skir­
ke, 1987; Anlage). Bis Ende März 1988 sind dieser
Zeitplanung zufolge dann bereits die Planfeststel­
lungsunterlagen fertig. Solches Vorgehen straft die öf­
fentlichen Ankündigungen der Umweltbehörde vom
Juni 1987 Lügen: »Es istbeabsichtigt,im Rahmen der
Abwicklung des beschriebenenF+E Projektesund in
VorbereitungaufdasspäterdurchzuführendePlanfest­
stellungsverfahrenöffentliche Anhörungen durchzu­
flihren, um diesozialeAkzeptanz dergeplantenAnla­
gezu erhöhen und mögliche Altemativen in die Pla-

nung einbeziehenzu können. AuswertungenundEr­
gebnisse der Expertenanhörung werdenin der Um­
weltverträglichkeitsuntersuchung verarbeitet.« (Skir­
ke, 1987, S. 17).

Ganz im Gegenteil: Die Auftragsvergabe läuft be­
reits, eine Umweltverträglichkeitsanalyse dürfte be­
reits abgeschlossen sein und von einer öffentlichen
Anhörung wurde bisher nichts bekannt.

Der Standort

Elf Standorte sind nach 44 Kriterien einer Standort­
Vorauswahl unterworfen worden. Drei dieser Stand­
orte wurden einer genaueren behördeninternen Un­
tersuchung und einer Umweltverträglichkeitsanalyse
unterzogen.

Im Juni 87 kündigte die Umweltbehörde für August
87 eine Senatsdrucksache zur Festlegung des Stand­
ortes an (BüDrs. 13/70). Bis heute ist keine derartige
Standortentscheidung offiziell mitgeteilt worden.

Die Standort- Vorauswahl durch die Planungsge­
meinschaft GOEPFERT IFICHTNER hat die mögli­
chen Standorte auf die Hohe Schaar, Peute und Bor­
sigstr. eingegrenzt. GOEPFERT IFICHTNER be­
zeichnen die Hohe Schaar als günstigsten Standort im
Hinblick auf die Entfernung zur nächsten Wohnbe­
bauung, und die Borsigstr. als besonders attraktiv him
Hinblick auf den Aufbau eines leistungsfähigen» Ent­
sorgungszentrzums« (Nähe zur Verbrennungs anlage
der AVG und der zugehörigen Infrastruktur, d. Verf.)
(GOEPFERT/FICHTNER, 1987: Standort-Vor­
auswahl, S. 87 , unveröffentlicht).

Aus der erheblichen Verzögerung der Standort­
Entscheidung läßt sich schließen, daß die Entschei­
dung für einen Standort behördenintern und inner­
halb der ARBEITSGEMEINSCHAFrumstritten ist,
bzw. eine korrekte Umweltverträglichkeitsanalyse
mehr Schwierigkeiten bereitet als geplant. Diese Si­
tuation ist insofern plausibel, als aus landschaftsplane­
rischer Sicht (zuständig die Umweltbehörde ) der
Standort Borsigstr. wegen seiner hohen Vorbelastung
und benachbarter Kleingärten nicht akzeptabel ist.
Das Interesse der AVG und damit auch der Blickwin­
kel der Planungsgemeinschaft dürften aber eindeutig



in Richtung Borsigstr. gehen. Schließlich ist die AVG
als zukünftige Betreiberin der »HTVA« im Gespräch.
Sollte diese Annahme richtig sein, ist natürlich auch
der mit einer Umweltverträglichkeitsanalyse betraute
Gutachter überfordert, weil das zu ermittelnde Ergeb­
nis bereits feststeht.

Kapazität der »H1VA« und Abfallarten

Die vorgesehene Mindestkapazität der» HIVA {(soll
rund 12.000 t/a betragen. Etwa 9.000 t/a davon wer­
den aus der Altlastensanierung stammen, insbeson­
dere Sickeröle und Sickerwasser-Reinigungsschläm­
me von der Deponie Schönberg, Aushubmaterial von
den Deponien Müggenburgerstr. und BRUMMER.
Die vorgesehenen Kapazitäten von 3.000 tl a für indu­
strielle Abfälle verteilen sich zu 80°10auf Harnburg
und 20°10auf Bremen (Skirke. 1987). Abfälle aus
Schleswig-Holstein und Niedersachsen, wieursprüng­
lich vorgesehen, sind in den Planungen nicht mehr be­
rücksichtigt.

In der Kapazitätsplanung für die Sonderabfälle aus
der laufenden Produktion wurden u.a, folgende Ab­
fallarten zugrundegelegt:
- ölhaltige Betriebsmittel aller Art
- Filter und Aufsaugmassen aus der Abluftreinigung
- PCB- und PCf-haltige Stoffe
- Pestizidabfälle

chloraromaten- und dioxinhaltige Abfälle vom Ge­
lände der Fa. BOEHRINGER

- halogenhaltige Lösemittel und Lösemittelgemische
- CKW-haltige Beiz-Schlämme aus der Flugzeug-

wartung
- Altlackel Altfarben
- Lack- und Farbschwämme
(Auskunft der Umweltbehörde, 1987).

Aus dieser Abfallpalette kann geschlossen werden,
daß folgende Hamburger Firmen alsbedeutende Ein­
zelerzeuger von Sonderabfällen füt die H1VA infrage
kommen:
- LUFTHANSA, Flugzeugbau und Flugzeugwar-

tung
- MBB, Flugzeugbau
- DAIMLER BENZ, Fahrzeugbau
- BLOHM & VOSS, Schiffbau
- TEXACO, Schmierölraffinerie
- SCHINDLER, Schmierölraffinerie
- SHELL, Mineralölraffinerie
- HAMBURGERALUMINIUMWERKE,Alumi-

niumherstellung
- EES SCHOLZ, Sammler von PCB-haltigen Gerä­

ten
- GAREG, Sammler von flüssigen Sonderabfällen

aller Art
- HOECHST, Chemie
- BEIERSDORF
- PHOENIX, Gummi-Herstellung
- DEKONTA, Boehringer Nachfolgerin/Gelände-

sanierung
- DEGESCH, Pestizidreste aus der Futtermittelbe-

gasung
(BüDrs. 13/70 und Industriekataster der UMWELT­
SCHUTZGRUPPE PHYSIK/GEOWISSEN­
SCHAFfEN).

Die Firmenliste ist weder vollständig, noch beab­
sichtigen alle aufgeführten Firmen, ihre Abfälle auch
tatsächlich zur zukünftigen HIVA zu bringen.

Bewertung der Kapazitätsplanung

Die bisherige Kapazitätsplanung der HTVA für indu­
strielle Abfälle ist nicht nachvollziehbar, weder sind al­
le infrage kommenden Abfälle berücksichtigt, noch elI­
le nicht infrage kommenden Abfälle ausgeklammert
worden. Die Menge von 2.500 tl a ist nicht nach tech­
nischen und auch nicht nach ökologischen Kriterien
hergeleitet. Sie ist ausschließlich Produkt der Interes­
senkonstellation innerhalb der Hamburger Abfallsze­
ne (der Auftrag der CONSULELEKTRA an die Gut­
achter sah vor, nur die Abfälle zu berücksichtigen, die
derzeit außerhalb Hamburgs beseitigt werden (BüDrs.
13/70».

Das tatsächliche Potential an Sonderabfällen, deren
Verbrennung technisch oder ökologisch besonders
problematisch ist, dürfte bei mindestens 10.000 tl a
liegen (eigene Schätzung aufgrund der Hamburger
Abfalldaten )11.

In der Planungszahl von nur 2.500 t/a für indu­
strielle Abfälle drücken sich drei unterschiedliche In­
teressenlagen aus:

11 AbschätzungaufgrundderHamburgerAbfall-ExportmengenundderAb­
fallarten,die auch in derAVGoderbei SHELLnur risikoreichverbranntwer­
den können.



1. Interessenlage des Umweltsenators
Die politische Zielsetzung des Umweltsenators KUH­
BIER ist es, für problematische Sonderabfälle aus der
laufenden Produktion eine» kleine, teueres Verbren­
nungskapazität mit hohem technischen Standard zu
schaffen. Zum einen wird damit die Bedingung des
BMFT (Bundesministerium f. Forschung und Tech­
nologie)für eine Förderung des »HTVA«-Projektes
erfüllt, auch Verbrennungskapazitäten für derzeit an­
fallende industrielle Abfälle zu schaffen. Zum anderen
erhofft sich der Senator einen Druck. zur Abfallver­
meidung, wenn die Verbrennungskapazität klein und
teuer ist. Voraussetzung dafür wäre allerdings ein An­
schluß- und Benutzungszwang, mit dem bestimmte
Abfallerzeuger verpflichtet würden, ihre Abfälle in
der» HTVA« verbrennen zu lassen. Andernfalls wäre

ein Ausweichen auf andere, billigere Verbrennungsan­
lagen jederzeit möglich.

2. Interessenlage der Hamburger» Entsorger«
Das Ziel der Hamburger Müllgewinnler, allen voran
der AVG, ist es, den Hamburger Abfallmarkt gegen
»Störungen« durch eine neue Anlage zu schützen, die
starkem staatlichem Einfluß unterworfen ist und so
teuer wird, daß die »Kunden« möglicherweise ver­
grault werden. (Es sei auf die Erfahrung der OPEC
mit den westlichen Industrienationen verwiesen, die
auf die höheren Weltmarktpreise für 01mit so massi­
ven Energieeinsparungen reagiert haben, daß die Erd­
ölförderländer nach wenigen Jahren ihre Produktion
drosseln mußten, um einen vollständigen Preisverfall
zu verhindern. Entsorgungskosten und Abfallvermei­
dungsinnovation dürften in ähnlicher Weise zusam­
menhängen. )

Darüberhinaus verfolgt gerade die AVG massive
Eigeninteressen: Parallel zur »HTVA« soll in Ham­
burg eine modernisierte AVG auch nach 1991 weiter­
betrieben werden (heutige Kapazität für Sondermüll­
abfälle etwa 60.000 t/a)(Auskunft Unweitbehörde
Hamburg), Dies ist nur dann möglich, wenn eine ent­
spreche große Abfallmenge langfristig verfügbar
bleibt, insbesondere weil Jahreskapazitäten von etwa
80.000-100.000 t/a aus ökonomischen Gründen am
billigsten arbeiten können (Reimer, 1987).

Und noch ein zweiter, direkt an der »HTVA«-Pla­
nung Beteiligter hat massives Interesse an einer klei­
nen HTVA: Dr. Reimer, Gesellschafter der Weltfirma
GOEPFERT/REIMER, ist einer der drei Teilhaber
in der Betreibergesellschaft für die in Brunsbüttel ge­
plante neue Sonderabfallverbrennungsanlage mit ei­
ner Kapazität von ca. 80.000 t/a ... (SAVA, 1987).

3. Interessenlage der Hamburger Abfallerzeuger
Die Hamburger Abfallerzeuger sind daran interes­
siert, die Klasse der als »besonders problematisch« de­
finierten Abfallarten »klein« zu halten. Je größer die
Menge der für die »H1VA« vorgesehenen Abfallar­
ten, destö größer ist die Chance, daß der »eigene Ab­
falle dort behandelt werden muß. Und das wird teuer
(aus Kreisen der Umweltbehörde werden 3.000 bis
5.000 DM pro Tonne Abfall genannt) .

.Die Kapazitätsplanung der» HTVA« entspricht der
bundesweit erkennbaren Tendenz, die Sonderabfall­
Verbrennung in 2 Klassen zu untergliedern. solche mit
niedrigerem technischen Stanard für die Hauptmenge
der Sonderabfälle und solche mit hohem technischen
Standard für vergleichsweise geringe Sonderabfall­
Mengen. Dies geschieht ganz im Sinne der abfaller­
zeugenden Industrie, um eine Explosion der Entsor­
gungskosten zu verhindern.

~I

Was also der Senat als »zukunftsweisende« Tech­
nologie anpreist, ist für die überwiegende Menge der
Hamburger Sonderabfälle ohne jede Bedeutung. Die
kleine Kapazität für Abfälle aus der laufenden Pro­
duktion ist nicht etwa Abfallvermeidungspolitik nach
ökonomischen Prinzipien (Angebotsverknappung für
Entsorgungsmöglichkeiten ), sondern Strategie der
Hamburger Abfallerzeuger und Beseitiger gegen gra­
vierende Vermeidungszwänge.



Zusammenhänge

Für eine Beurteilung der »HTYA«-Planung in Ham­
burg ist ein Blick auf die gesamte Sonderabfall-Situa­
tion in Norddeutschland notwendig. Daroberhinaus
soll auch den klassischen Argumenten zur Legitima­
tion neuer Sonderabfall- Verbrennungskapazitäten
Aufmerksamkeit gewidmet werden:

Sondermüll-NotMand
Beim derzeitigen Planungsstand zeichnen sichaoMit­
te der neunziger Jahre in Norddeutschland deutliche
Überkapazitäten im Bereich der Sonderabfallverbren­
nung ab. Folgende Kapazitäten bestehen bereits oder
sind in Planung:

Es wird erkennbar, daß selbst unter konservativen
Annahmen im Raum der norddeutschen Bundeslän­
der eine Überkapazität von rund 100.000 t geschaffen
werden soll. Ob sich in diesen Zahlen lediglich Fehl­
planungen ausdrücken, ob es sich um einen Wettlauf
zwischen Anlagenstandorten/Betreibergesellschaf­
ten, um Importmengen aus den jeweils anderen Bun­
desländern handelt oder ob in einer konzertierten Ak­
tion von Anlagenherstellern, Abfallerzeugern und
Abfallbeseitigern langfristig eine Verbilligung der
Entsorgungskosten erreicht werden soll, wird die Zu­
kunft zeigen.Auf jeden Fall steht diese Entwicklung in
krassem Widerspruch zur Vorstellung des Hamburger
Senats von der Abfallvermeidung über Marktmecha­
nismen.

Bundesland geplante Kapazität (Quelle) Vorhandene Kapazität (Quelle)
(nach 199")

Niedersachsen 90.000 t/a (Remmers 1987) 6.000 t/a (Auskunft FA. EDELHOFF)
30.000 t/a (DOW, 1987) 6.000 t/a (DOW, 1987/eigene Schätz.)

Hamburg 60.000 t/a (AVG) 60.000 tla (AVG, 1987)
24.000 tla(GOEPPERT, 1987) 10.000 t/a (SHELL/vergl. Kap. 3)

SChleswig·Holstein 80.000 t/a (SAVA, 1987)
30.000 t/a (BAYER, 1986) 30.000 t/a (BAYER, 1986)

314.000 t/a 112.000t/a

Demgegenüber stehen unter der Annahme eines
mittelfristig gleichbleibenden Sonderabfallaufkom­
mens'? folgende zur Verbrennung anstehenden Men­
gen:

Bundesland Mengen (Quelle)

Niedersachsen 100.000 t/a (Nieders.Landwirtsch.minister, 1985)

Hamburg 50.000 t/a (AVG, 1987/eigene Schätzung)13

Schleswig
Holstein 12-30.000 t/a (AVG, 1987/eigene Schätzung)14

Bremen 20.000 tla (eigene Schätzung)15

MAX 200.000 t/a

12 Bis Mitte der 90er Jahre werden vermutlich die Abfall-Mengen aus Luft-,
Wasserreinhaltung und Hausmüllentfrachtung noch steigen und Abfallver­
meidungseffekte ausgleichen.
13 vergl. Tabelle 3 in Kapitel 3
14 derzeit werden etwa 12000 t Abfälle pro Jahr aus Schleswig-Holstein bei
der AVGverbrannt (AVG 87). Aus einem unveröffentlichten Entwurf des Ge­
neralplanes Abfall Schleswlg-Hoistein ergeben sich rund 30000 t pro Jahr.
15 Übertragung der Hamburger Daten auf Bremen entsprechend den Bevöl­
kerungszahlen.

»HTVA« und Schönberg
Durch den Bau der »HTVA« wird sich die derzeit auf
der Deponie Schönberg gelagerte Abfallmenge aus
Harnburg nicht vermindern. Von den Sonderabfällen,
die 1986 nach Schönberg gegangen sind, wären weni­
ger als 1.000 t in der »HTVA« verbrannt worden.
Denn der einzige Überschneidungsbereich von Ab­
fallarten zwischen Schönberg (vorwiegend minerali­
sche Abfälle) und der »HTVA« (vorwiegend organi­
scheAbfälle mit ausreichendem Brennwert) wären be­
stimmte kontaminierte Böden aus Altlastensanierun­
gen und aktuellen Schadensfällen. Diese werden aber
in den» HTVA«-Planungen insgesamt mit etwa 1.000
t/a angesetzt (GOEPFERT/FICHTNER, 1987,
Technisches Anforderungsprofil, unveröffentlicht).

»HTVA« und Seeverbrennung
Offiziell nachvollziehbar gehen aus Hamburg keine
Abfälle direkt in die Seeverbrennung (BüDrs. 131
267).

Es ist allerdings davon auszugehen, daß zwischen
600tl a und 2000 tl a (eigene Schätzung") Sonderab­
fälle aus Hamburg über Zwischenlager in die Seever­
brennung verbracht werden. Zu den Erzeugern dieser
Abfälle gehören u.a. die GAREG, LUFTHANSA,
DAIMLER, TEXACO, SHELL, UNI HAMBURG,
DUPEG, PHOENIX (WESTAB, 1984; Telex, unver­
öffentlicht).

16 Hochrechnung: Ausgehend von einer Gesamtmenge niedrig- und mittel­
chlorierter CKW-Abfälle von etwa 46000 t pro Jahr und der Annahme daß
Hamburg etwa 3% des bundesdeutschen Industrieumsatzes erzielt (Han­
detskammerHamburg, 1980)ergibt sich E!ineGrößenordnung von 1400t pro
Jahr. Das angenommene Intervall entsteht durch eine angenommene Feh­
lerbreitevon ±50%.



Auf See werden vorwiegend Sonderabfälle mit ho­
hen Gehalten an halogenierten Kohlenwasserstoffen
verbrannt. Dabei ist zwischen hochchlorierten Rück­
ständen mit einem Chlorgehalt zwischen 45 % und
85°10,mittelcblorierten (Chlorgehalt 10 bis 40 %

) und
niedrigchlorierten Rückständen (Chlorgehalt kleiner
10°10)zu unterscheiden.

Aus der folgenden Tabelle gehen die bundesweiten
Mengen, für die drei obengenannten Kategorien her­
vor:

Tabelle

Kategorie t/a Menge 1986Herkunft

hochchI. 16.000 chemische Industrie/Synthese-
prozesse

mittelchI. 36-41.000 17 CKW-Anwendung z.B. als Löse-
und Reinigungsmittel

niedrigchI. 5-10.000 17 CKW-Anwendung z.B. als Löse-
und Reinigungsmittel

(Umweltbundesamt, 1987, unveröffentlicht)

übertragen auf die Hamburger Situation wäre also mit
etwa 120 bis 400 t/ a niedrigchlorierter Reststoffe und
480 bis 1600 tl a mittelchlorierter zu rechnen. CKW­
erzeugende Syntheseprozesse finden u.W. in Ham­
burg nicht statt (vergl. auch Kap. 3).

Auf frischer Tat ...
die Vulcanus der ces verbrennt hochchlorierten Sondermüll auf See

17 zusammen 46000 t pro Jahr.

Laut Umweltbundesamt lassen sich die Abfallkontin­
gente der Seeverbrennung zukünftig in folgende Be­
handlungstechniken umleiten:
mittelchlorierte Rückstände:
- 10-15.000 t/a Aufbereitung von verunreinigten

Lösemittelgemischen
- 20.000 tla Verbrennung zu Salzsäure in einer u.a.

von der KWU entwickelten Spezialanlage bei Fa.
KLEINHOLZ in Essen

niedrigchlorierte Rückstände:
- 5-10.000 tl a Verbrennung in Sonderfallanlagen an

Land mit entsprechend leistungsfähigen Rauchgas­
reinigungen.

(lJmwelibundesamt, 1987)
Bei allen Zahlen sind zukünftige Vermeidungspoten­
tiale im Erzeugerbereich nicht berücksichtigt.

Bei einem Vergleich zwischen dem Sachstandsbe­
richt des Umweltbundesamtes zur Seeverbrennung
(lJmweltbundesamt 1987) mit dehEckdaten der in
Hamburg laufenden »HTVA«-Planungen ergibt sich
folgendes Bild: Die »HTVA« samt ihrer Verfahrensli­
nie zur Verbrennung flüssiger Abfälle mit Rückgewin­
nung von Salzsäure hat nur für 10 bis 20°/0der Rück­
standsmengen, die aus Hamburg in die Seeverbren­
nung gehen, überhaupt eine Bedeutung. Denn 1.kön­
nen offensichtlich 20°/0bis 30°10der infrage kommen­
den Abfälle bereits durch Lösemittelaufbereitung ver­
mieden werden und 2. ist die Verbrennung von etwa
40% der infrage kommenden, mittelchlorierten Ab­
fälle in der Verfahrenslinie zur Verbrennung flüssiger
Abfälle offensichtlich nicht vorgesehen. Dies geht zum
einen aus dem Sachstandsbericht des UBA hervor, das
nur eine Spezialanlage am Standort Essen für notwen­
dig und durch diese Abfallart für auslastbar hält. Zum
anderen geht aus den Eckdaten der})HTVA« -Planung
hervor, daß in der Nebenverfahrenslinie Abfallösun­
gen, Emulsionen, Suspensionen und Abwässer mit to­
xischen Beimengungen behandelt werden sollen.
(Goepfert/Fichtner, 1987, Technisches Anforde­
rungsprofil, unveröffentlicht). Dies dürfte eine spe­
zielle Auslegung der Anlage auf die Verbrennung mit­
telchlorierter Lösemittelgemische ausschließen. Im
übrigen ist die Kapazität der Nebenverfahrenslinie mit
ca. 3000 tl a flüssiger toxischer Rückstände aus der
Altlastensanierung mehr als ausgelastet.

Insgesamt ist also die »HTVA« in Hamburg kein
nennenswerter Beitrag des Hamburger Senates für ein
Ende der Seeverbrennung bis 1991, wie es von Ham­
burg im Bundesrat »vehement« gefordert wird
(Bülzrs. 13/249).




